
VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER WALDORFPÄDAGOGIK

BEITRAGSORDNUNG

Verwendung der Beiträge

Satzungsgemäß sichert der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Schloss
Hamborn  e.V.  ideell  und  wirtschaftlich  die  materiellen  Grundlagen  des
Berufskollegs der Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn e.V.

Im Rahmen der in Nordrhein-Westfalen gültigen Gesetzgebung erhält die Schule
für die Erfüllung ihrer Aufgaben einen Landeszuschuss. Der Förderverein erbringt
den  gesetzlich  festgelegten  Eigenanteil.  Neben  dem  gesetzlich  refinanzierten
Schulangebot erbringt  das  Berufskolleg Schloss Hamborn weitere  pädagogische
Angebote. Die Erbringung dieses zusätzlichen Angebotes bedarf finanzieller Mittel,
die ebenfalls  durch den Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Schloss
Hamborn erbracht werden.

Beitragshöhe 

Zur Zeit sind folgende monatliche Beiträge zu leisten:

Berufskolleg 
1. Jahr

Berufskolleg
2. Jahr

60 € 100,00 €

Wenn  im  Einzelfall  der  Beitrag  nicht  geleistet  werden  kann,  ist  es  möglich  mit  dem
Unterstützungsfonds Stundungen oder Nachlässe zu vereinbaren.
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